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FREE: IT-Fachanwendung zur 
Registerführung, Erfassung 
und Erstverteilung
Das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) 
unterstützt weiterhin Bundesländer, die im Zusam-
menhang mit der Registrierung von Geflüchteten aus 
der Ukraine um Amtshilfe ersuchen. Je nach Bedarf 
stellt das Bundesamt Registrierungsstationen (PIK) 
bereit und unterstützt auch personell bei der erken-
nungsdienstlichen Behandlung.1 Bisher wurde die 
Unterstützung mit 198 Registrierungsstationen und 
über 270 Mitarbeitenden bewilligt.2 Darüber hinaus 
hat das Bundesamt in kürzester Zeit eine neue Fachan-
wendung zur Registerführung, Erfassung und Erstver-
teilung zum vorübergehenden Schutz (FREE) in enger 
Abstimmung mit allen Bundesländern entwickelt.3 Die 
IT-Fachanwendung FREE wird seit dem 2. Mai 2022 
zur bundesweiten Verteilung von Geflüchteten aus der 
Ukraine genutzt.

Rechtliche Notwendigkeit
Ukrainische Staatsangehörige mit biometrischem 
Reisepass halten sich nach derzeitigen EU-Regelungen 
für 90 Tage legal in Deutschland auf. Mit Verlängerung 
der Ukraine-Aufenthalts-Übergangsverordnung ist 
nun ein rechtmäßiger Aufenthalt bis 31. August 2022 
möglich.4 Nach 90 Tagen beziehungsweise bei Bezug 
von Leistungen müssen sich die Personen registrieren 
lassen.5 Da manche Gebiete wie Hamburg oder Berlin 
überproportional beansprucht sind, ist eine steuernde 
Verteilung notwendig. Ziel ist dabei die personenge-
naue und gleichzeitig lastengerechte Verteilung von 
geflüchteten ukrainischen Staatsangehörigen unter 
Berücksichtigung integrationsförderlicher Bedin-
gungen wie zum Beispiel familiäre Bindungen oder 
verfügbarer Wohnraum. Personen, die unmittelbar 
eine Unterkunft benötigen und auf staatliche Leistun-
gen6 angewiesen sind, werden auf die Bundesländer 
nach dem Königsteiner Schlüssel verteilt. Hierfür ist 
das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge zustän-
dig. Die Verteilung von Personen, die ein Schutzgesuch 
für eine Aufenthaltserlaubnis nach § 24 Aufenthalts-
gesetz (AufenthG) geäußert haben, erfolgte bis April 

1 S. Behördenspiegel, Juni/2022, S. 5 sowie Kabinettsbeschluss vom 
27.04.2022: Seit dem 01.06.2022 sollen alle Kriegsflüchtlinge erken-
nungsdienstlich behandelt werden. (§ 49 Abs. 4a AufenthG)
2 Stand: 25.5.2022 HGF
3 Damit wurde auch eine Forderung des Deutschen Städtetages 
direkt erfüllt. S. dazu Behördenspiegel, April 2022, S. 13
4 Vom Bundesrat am 08.04.2022 beschlossen: https://www.
bundesrat.de/DE/plenum/bundesrat-kompakt/22/1019/1019-pk.
html?nn=4352766#top-47, abgerufen am 13.06.22.
5 S. dazu Durchführungsbeschluss (EU) 2022/382 DES RATES vom 
4. März 2022 zur Feststellung des Bestehens eines Massenzustroms 
von Vertriebenen aus der Ukraine im Sinne des Artikels 5 der 
Richtlinie 2001/55/EG und zur Einführung eines vorübergehenden 
Schutzes
6 Seit 01.06.2022 haben aus der Ukraine geflüchtete Menschen 
Anspruch auf Leistungen nach Sozialgesetzbuch II und XII, werden 
damit anerkannten Asylbewerberinnen und -bewerbern gleichge-
stellt. Voraussetzung ist eine vorherige Registrierung.

noch über das EASY-System7 für die Erstverteilung von 
Asylsuchenden. 

Verteilung nach Königsteiner Schlüssel
Seit Anfang Mai 2022 nutzen die zuständigen Aus-
länderbehörden und Aufnahmeeinrichtungen FREE 
für die automatisierte Verteilung von aus der Ukraine 
Geflüchteten anhand des Königsteiner Schlüssels auf 
die Bundesländer. Dadurch entsteht eine eindeutige 
Trennung der Personen, die vorrübergehenden Schutz 
beantragen (FREE) und Asylsuchenden (EASY). Anders 
als bei EASY werden Personendaten und Verteilung 
miteinander verknüpft und sind in FREE durch eindeu-
tige Identifizierungsmerkmale jederzeit nachverfolg-
bar. Mit FREE wird eine personenbezogene Übersicht 
ermöglicht, so dass auch Familienangehörige zusam-
mengeführt werden können. Ankommende Personen 
werden mit FREE schnell und einfach erfasst. Die 
Zuständigkeit des jeweiligen Bundeslandes wird durch 
FREE klar festgelegt und ist schon in der individuellen 
Anlaufbescheinigung erkennbar. 

Funktionsweise von FREE
FREE ist eine neue, rein webbasierte Fachanwen-
dung, die über die gängigen Browser Mozilla Firefox, 
Apple Safari, Google Chrome oder Microsoft Edge von 
berechtigten Personen aufgerufen werden kann. Die 
Anwendung ist daher flexibel und ad hoc einsetzbar. 
Ziel war es, die Anwendung so einfach wie möglich zu 
gestalten. Dies ist mit einer intuitiven Menüführung 
und nur wenigen Pflichtfeldern ermöglicht worden.

Die Benutzerverwaltung erfolgt ebenso webbasiert 
über ein delegiertes Verwaltungssystem. Das System 
ermöglicht es den beteiligten Stellen in Bundeslän-
dern und Kommunen, die Verwaltung der Nutzenden 
und entsprechende Rechtevergaben gemäß Berechti-
gungskonzept selbst umzusetzen. Dies erleichtert die 
Verwaltung für alle Beteiligten deutlich. 

Die Erteilung eines Aufenthaltstitels erfolgt weiter-
hin regulär über die bekannten ausländerrechtlichen 
Fachverfahren. Die Ausstellung eines Aufenthaltstitels 
durch die zuständige Ausländerbehörde erfolgt zudem 
nur, wenn Geflüchtete aus der Ukraine eine vollständi-
ge ed-Behandlung durchlaufen haben und ein Eintrag 
im Ausländerzentralregister (AZR) erfolgt ist. 

Stetige Weiterentwicklung
Das Bundesamt stellt die IT-Fachanwendung zur Ver-
fügung und hostet diese. Zur reibungslosen Anwen-
dung von FREE wurden bereits im Vorfeld 500 Mit-
arbeitende der Bundesländer, die mit dem System 
arbeiten, durch das Bundesamt als Multiplikatoren 
geschult. Das Informationstechnikzentrum des Bundes 
(ITZ Bund) und BAMF haben zu Beginn der Einführung

7 S. zu EASY auch Entscheiderbrief 2/20, S. 8: https://www.bamf.
de/SharedDocs/Anlagen/DE/Behoerde/Informationszentrum/Ent-
scheiderbrief/2020/entscheiderbrief-02-2020.pdf?__blob=publicati-
onFile&v=3, abgerufen am 11.06.2022

Verfahren

https://www.gesetze-im-internet.de/aufenthg_2004/__49.html
https://www.bamf.de/SharedDocs/Anlagen/DE/Behoerde/Informationszentrum/Entscheiderbrief/2020/entscheiderbrief-02-2020.pdf?__blob=publicationFile&v=3
https://www.bamf.de/SharedDocs/Anlagen/DE/Behoerde/Informationszentrum/Entscheiderbrief/2020/entscheiderbrief-02-2020.pdf?__blob=publicationFile&v=3
https://www.bamf.de/SharedDocs/Anlagen/DE/Behoerde/Informationszentrum/Entscheiderbrief/2020/entscheiderbrief-02-2020.pdf?__blob=publicationFile&v=3
https://www.bamf.de/SharedDocs/Anlagen/DE/Behoerde/Informationszentrum/Entscheiderbrief/2020/entscheiderbrief-02-2020.pdf?__blob=publicationFile&v=3
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Zum Inhalt
Der aktualisierte Länderleitfaden geht auf die po-
litische Agenda und deren Umsetzung durch die 
Taliban sowie auf die mögliche Gefährdungslage für 
bestimmte Personengruppen aus dem Umfeld der 
früheren afghanischen Regierung und der NATO-
geführten Streitkräfte sowie von Dolmetschern, 
Menschenrechtsaktivisten und Journalisten ein. 
Darüber hinaus beleuchtet er das erhöhte Risiko für 
alle Profile von Antragstellenden nach der Machtüber-
nahme der Taliban und geht insbesondere auf die Lage 
der Frauen und die ihnen auferlegten Beschränkungen 
ein.

Die EUAA schätzt das Ausmaß willkürlicher Gewalt in 
Afghanistan seit November 2021 als deutlich gerin-
ger ein als vor der Übernahme durch die Taliban, und 
auch die Zahl der Opfer unter der Zivilbevölkerung 
sei erheblich zurückgegangen. Es sei jedoch noch 
nicht möglich, endgültige Schlussfolgerungen zum 
diesbezüglichen subsidiären Schutzbedarf (Art. 15c 
Qualifikationsrichtlinie) zu ziehen. Auch zur Anwend-
barkeit der internen Schutzalternative (IPA) enthält der 
Leitfaden weitere Klarstellungen. Es bleibt jedoch bei 
der Bewertung der EU-Mitgliedstaaten, dass interner 
Schutz in Afghanistan derzeit grundsätzlich nicht 
verfügbar ist.10

Die Inhalte des Länderleitfadens wurden bereits bei 
der letzten Aktualisierung der Herkunftsländerleitsätze 
Afghanistan berücksichtigt, so dass der Länderleit-
faden und die Herkunftsländerleitsätze weitgehend 
übereinstimmende Bewertungen enthalten. Da sich 
die Situation in Afghanistan weiterhin nicht vollständig 
konsolidiert hat und der Länderleitfaden daher zu eini-
gen Punkten noch keine abschließenden Bewertungen 
enthält, ist für den Herbst eine weitere Aktualisierung 
des Leitfadens vorgesehen. 

Margarete Milek, 61B und Lena Thiem, 62E

Neuer MedCOI Medical 
Country Report Nigeria
Die Europäische Asylagentur (EUAA) veröffentlicht 
regelmäßig medizinische Herkunftsländerberichte 
(MedCOI Medical Country Reports), die detaillierte 
Angaben zu verschiedenen Gesundheits- und Kranken-
versicherungssystemen bieten.

Im April 2022 ist der MedCOI Medical Country Report 
Nigeria erschienen. Der Bericht enthält einen kom-
pakten Überblick über die historische, politische und 
(sozio-)ökonomische Lage Nigerias.

10 s. Pressemitteilung EUAA vom https://euaa.europa.eu/news-
events/euaa-releases-updated-country-guidance-afghan-applicants, 
abgerufen am 11.05.2022

 von FREE einen umfangreichen Support angeboten, 
der mittlerweile in den Regelbetrieb übergegangen ist.

Durch fortwährende Betreuung der IT-Fachanwen-
dung und Zusammenarbeit mit den Nutzenden wird 
FREE laufend angepasst. So arbeitet das Bundesamt 
derzeit unter anderem daran, eine Schnittstelle zum 
AZR zu schaffen, die eine unmittelbare Datenübertra-
gung in FREE ermöglicht.

Karin Patock, 92A

EUAA: Aktualisierte Country 
Guidance Afghanistan
Die Europäische Asylagentur (EUAA) hat den aktu-
alisierten Länderleitfaden (Country Guidance) für 
Afghanistan veröffentlicht.8 Ähnlich wie die deutschen 
Herkunftsländerleitsätze enthalten Country-Gui-
dance-Dokumente eine Bewertung der Situation in 
verschiedenen Herkunftsländern im Hinblick auf 
internationalen Schutzbedarf, dies aber ausschließlich 
auf Grundlage europäischer Rechtsinstrumente und 
Rechtsprechung. Nach Angaben der EUAA trägt der 
aktualisierte Leitfaden den neuesten Informationen9 
über die Lage in Afghanistan Rechnung und soll zu 
einer einheitlichen europäischen Entscheidungspraxis 
bei Asylanträgen von afghanischen Staatsangehörigen 
beitragen. 

Hintergrund
Die EUAA-Länderleitfäden werden im Rahmen des 
EUAA Country Guidance Networks von Kolleginnen 
und Kollegen aus europäischen Partnerbehörden 
erstellt, die EUAA nimmt in diesem Prozess eine 
koordinierende und unterstützende Rolle ein. Das 
Bundesamt wird regelmäßig durch das für herkunfts-
länderbezogene Grundsatzfragen zuständige Referat 
im Country Guidance Network vertreten. 
 
Im Unterschied zu den Herkunftsländerleitsätzen 
ist die Country Guidance für Entscheiderinnen und 
Entscheider des Bundesamtes nicht bindend. Nach 
Artikel 11 der zum Jahresanfang 2022 in Kraft getrete-
nen EUAA-Verordnung (Verordnung (EU) 2021/2303) 
sind die Mitgliedstaaten jedoch verpflichtet, die 
Country Guidance bei der Prüfung von Anträgen auf 
internationalen Schutz zu berücksichtigen. Diese Maß-
gabe hat das Bundesamt bereits vor Inkrafttreten der 
Richtlinie durch regelmäßige Berücksichtigung bei der 
Aktualisierung der jeweiligen Herkunftsländerleitsätze 
umgesetzt.

8 s. Pressemitteilung EUAA, https://euaa.europa.eu/news-events/
euaa-releases-updated-country-guidance-afghan-applicants, abge-
rufen am 11.05.2022
9 Stand Dezember 2021 s. https://euaa.europa.eu/publications/
country-guidance-afghanistan-april-2022 S. 6.

https://euaa.europa.eu/news-events/euaa-releases-updated-country-guidance-afghan-applicants
https://euaa.europa.eu/news-events/euaa-releases-updated-country-guidance-afghan-applicants
https://euaa.europa.eu/news-events/euaa-releases-updated-country-guidance-afghan-applicants
https://euaa.europa.eu/news-events/euaa-releases-updated-country-guidance-afghan-applicants
https://euaa.europa.eu/publications/country-guidance-afghanistan-april-2022
https://euaa.europa.eu/publications/country-guidance-afghanistan-april-2022
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Darüber hinaus werden ausführliche Informationen 
zum Aufbau der nigerianischen Gesundheits-, Kran-
kenversicherungs- und Pharmaziebereiche sowie 
Verfügbarkeits- und Zugänglichkeitsinformationen 
zu Gesundheitsdienstleistungen im öffentlichen und 
privaten Sektor für Erwachsene und Kinder be-
reitgestellt. Die medikamentöse und fachärztliche 
Versorgung unterschiedlicher Krankheitsbilder wird 
ebenfalls näher thematisiert. Im Besonderen werden 
die Behandlungsmöglichkeiten für mentale, kardiovas-
kuläre, neurologische, nephrologische, pulmologische 
und hämatologische Erkrankungen erläutert. Auch die 
Behandlungsmöglichkeiten für Krankheiten wie z. B. 
Diabetes, HIV, Hepatitis und Tuberkulose werden im 
Detail beleuchtet.

Die Publikation kann über die EUAA-Homepage abge-
rufen und verwendet werden.

Karolina Neufeld, 62E

Neuer Länderreport zu Iran
Der 52. Länderreport aus dem Referat Länderanalysen 
basiert auf überwiegend persisch-sprachigen Quel-
len und stellt das Szenario der Verfolgung von zum 
Christentum übergetretenen Personen in Iran aus der 
Perspektive des Staates dar. Bislang lag europäischen 
Asylbehörden vornehmlich die Perspektive von irani-
schen Antragstellenden in ihren Asylanhörungen zum 
Glaubenswechsel vom Islam zum Christentum vor. Der 
Länderreport stellt dar, dass die gegen Hauskirchen 
und ihre Gemeindemitglieder gerichteten staatlichen 
Maßnahmen seit 2005 nicht nur verschiedene Phasen 
durchlaufen haben, sondern eng mit der jüngeren poli-
tischen Entwicklungen des Landes in den letzten zwei 
Jahrzehnten verbunden sind. 

Darüber hinaus beschäftigt sich der Länderreport mit 
den Fragen, was den Repressionsapparat in Bezug auf 
die evangelikalen Gemeinden antreibt. Warum christ-
lich-protestantisches Leben von den klerikalen Eliten 
Irans und dem mit ihnen verbundenen Sicherheits-
dienst verfolgt wird und mit welchen Maßnahmen die 
Islamische Republik ihren religiösen Gegnern begeg-
net. Dabei wird der Blick auf die Fragmentierung der 
religiösen Landschaft Irans und der daraus erwach-
senden Konsequenzen gerichtet. Im Mittelpunkt der 
Betrachtung stehen konkrete Verfolgungshandlungen 
auf der Ebene der Strafverfolgung durch Sicherheits-
dienste und Revolutionsgerichte. Den Rahmen der 
Ausarbeitung bilden detaillierte Analysen zur Rechts-
lage: Hier geht es um die Verfassung der Islamischen 
Republik in Sachen Religion, das religiöse staatliche 
Grundgerüst und um religiöse Minderheiten. Den 
Abschluss bildet ein Überblick zum Strafrecht und der 
Umsetzung im Rahmen der Revolutionsgerichtsbarkeit 
einschließlich der neuesten Entwicklungen. 

Der Länderreport kann wie gewohnt über die 
BAMF-Homepage unter „Publikationen“ abgerufen 
und verwendet werden.

Andreas Emcev, 62E

OVG Lüneburg / Ruanda: 
Keine Rückkehrgefährdung 
nach Asylantragstellung und 
längerem Aufenthalt im euro-
päischen Ausland
Das Niedersächsische Oberverwaltungsgericht (OVG) 
hat mit Grundsatzentscheidungen in zwei Urteilen11 
die Auffassung des Bundesamtes für Migration und 
Flüchtlinge bestätigt: Keine Gefahr der politischen 
Verfolgung ruandischer Staatsangehöriger bei Rück-
kehr aufgrund der Asylantragstellung und des längeren 
Aufenthalts in Europa und einer damit verbundenen 
jedenfalls unterstellten oppositionellen Gesinnung. 
Besondere Bedeutung hat die Differenzierung zwi-
schen dem förmlichen Akt der Antragstellung und der 
inhaltlichen Ebene des Asylantrags. Das OVG folgte 
bei seiner Entscheidung der gutachterlichen Stellung-
nahme der Sachverständigen Dr. Stefanie Bognitz des 
LOST Research Netzwerks.  

Im Einzelnen geht das OVG Lüneburg in den Fällen 
zweier ruandischer Klägerinnen, deren individuelle 
Verfolgungsgründe nicht zum Tragen kamen, davon 
aus, dass aus der Überwachung und Kontrolle der An-
gehörigen der ruandischen Diaspora im Ausland nicht 
geschlossen werden könne, dass einem Staatsbürger 
Ruandas, der im Ausland einen Asylantrag gestellt 
hat, bei einer Rückkehr nach Ruanda mit beachtlicher 
Wahrscheinlichkeit Verfolgungsmaßnahmen drohten, 
wenn allein der Umstand der Asylantragstellung im 
Ausland ruandischen Behörden durch Befragungen 
bekannt werde bzw. aufgrund der im Ausland erfolg-
ten Überwachung der ruandischen Diaspora bereits 
bekannt sei. Zwar werte die ruandische Regierung die 
Flucht und ein Asylgesuch als Ausdruck der Feind-
schaft gegenüber der Politik und immanente Kritik 
an der Regierungsführung und staatlichen Organen 
Ruandas. Aber anhand der dem Senat vorliegenden 
Erkenntnismittel lasse sich nicht feststellen, dass 
allein der formale Aspekt der Beantragung von Asyl im 
Ausland derart schwer wiege, dass einem ruandischen 
Asylantragsteller bei einer Rückkehr bereits deshalb 
mit beachtlicher Wahrscheinlichkeit Verfolgungsmaß-
nahmen im Sinne des § 3a AsylG drohten. Vielmehr 
müssten zu dem formalen Aspekt der Asylantragstel-
lung weitere qualitative Umstände hinzutreten. 

11 S. Urteile OVG Lüneburg in den Rechtssachen 4 LB 20/19 und 4 
LB 521/18 vom 16. Mai 2022

Aus der Rechtsprechung

https://euaa.europa.eu/publications/medical-country-origin-information-report-nigeria
https://www.bamf.de/DE/Behoerde/Informationszentrum/Laenderanalyse/laenderanalyse-node.html
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Entscheidend seien die inhaltliche Ebene und der Hin-
tergrund des Asylgesuchs. 

Öffentlich geäußerte Kritik am ruandischen Staat und 
den dortigen politischen Verhältnissen könnten daher 
im Zusammenhang mit einem Asylgesuch zu einer 
relevanten Verfolgungsgefahr bei einer Rückkehr aus 
dem Exil führen. Darüber hinaus führten sichtbare 
oppositionelle Tätigkeiten des Asylantragstellers zu 
einer signifikanten Erhöhung der Verfolgungsgefahr. 
Politisch motivierten Repressionen durch staatliche 
Stellen seien insbesondere ruandische Staatsbürger 
ausgesetzt, die einer oppositionellen Vereinigung wie 
dem Ruandischen Nationalkongress  (Rwanda Natio-
nal Congress — RNC) angehörten oder naheständen, 
sich mit dieser identifizierten oder aktiv und öffent-
lich Oppositionsarbeit betrieben, sich journalistisch 
betätigten und öffentlich Kritik an der Regierung oder 
den Verhältnissen in Ruanda übten. Bereits die formale 
Mitgliedschaft in einer Oppositionspartei wie dem 
RNC könne im Einzelfall insoweit als Form der Sicht-
barkeit politischer Opposition zu bewerten sein.

Die vorgenannten Grundsatzentscheidungen des 
Niedersächsischen Oberverwaltungsgerichts stellen 
in diesem Themenbereich die erste obergerichtliche 
Rechtsprechung dar. Sie bestätigen die durch das 
Bundesamt vertretene Auffassung, dass jedenfalls 
die sogenannte „Trias“ — die Ausreise aus dem Her-
kunftsland, die anschließende Asylantragstellung und 
der Verbleib im westlichen Ausland — nicht zu einer 
flüchtlingsrechtlich relevanten Verfolgung führen. Die 
weitere Feststellung, dass eine politische Betätigung 
bereits durch eine formale Mitgliedschaft in einer Op-
positionspartei oder in Form der inhaltlichen Begrün-
dung des Asylantrages sehr wohl zu einer politischen 
Verfolgung durch den ruandischen Staat bei einer 
Rückkehr führen kann, wird zukünftig eine im Einzel-
fall ausdifferenzierte Verbescheidung bei ruandischen 
Antragstellern erfordern.

Julia Ograbek, 61E

VG Braunschweig / Tschad: 
Keine beachtliche Wahr-
scheinlichkeit einer Bestra-
fung bei Wehrdienstentzug
Mit Urteil vom 26. April 2022 entschied das Verwal-
tungsgericht (VG) Braunschweig (Az. 7 A 43/18), dass 
eine Bestrafung oder Inhaftierung wegen Wehrdienst
entzug im Tschad derzeit nicht beachtlich wahrschein-
lich ist.

Im verhandelten Fall trug der 24-jährige Antragsteller 
vor, dass er in einem kleinen Dorf im Zentrum des 

Tschads in einer nomadisch lebenden Volksgrup-
pe geboren wurde. Zu seinen Asylgründen erklärte 
er, dass zwischen dem Tschad und dem Sudan ein 
territorialer Konflikt bestehe, in dem auch tschadische 
Soldaten im Einsatz seien. Da der Antragsteller nicht 
am Kriegseinsatz und möglichen damit verbundenen 
Menschrechtsverletzungen beteiligt sein wolle, habe 
er sich durch seine Ausreise der Einberufung zum Mili-
tärdienst entzogen. Einen Einberufungsbefehl habe der 
Antragsteller nicht erhalten. Bei Rückkehr befürchte er 
eine fünfjährige Freiheitsstrafe aufgrund des Wehr-
dienstentzugs. 

Das Verwaltungsgericht ließ Beweis erheben und 
kommt zum Ergebnis, dass eine Inhaftierung aufgrund 
einer Verletzung von Vorschriften des tschadischen 
Wehrstrafrechts durch eine Ausreise nicht mit beacht-
licher Wahrscheinlichkeit droht. Der verpflichtende 
Wehrdienst für tschadische Staatsangehörige beginnt 
frühestens mit der Vollendung des 20. und endet mit 
der Vollendung des 35. Lebensjahres. In der Praxis 
hängen die jährlichen Quoten zur Heranziehung zum 
Wehrdienst stark vom Budget ab. Im Jahr 2018 lag die 
Haushaltsquote bei 11.000 Wehrpflichtigen, während 
um das Jahr 2000 jährlich etwa 170.000 Personen 
im Tschad geboren wurden. Dies bedeutet, dass bei 
Weitem nicht jeder Wehrpflichtige eingezogen wird. 
Neben finanziellen Beschränkungen sind teilweise 
fehlende Einträge von Geburten in Personenstandsre-
gistern (insbesondere bei nomadisch lebenden Volks-
gruppen) sowie ein fehlendes allgemeines Meldewesen 
für alle Bürger Ursachen für Nichteinziehung vieler 
Dienstpflichtiger. Nach Erkenntnissen des Gerichts ist 
der Staat auf eine aktive Meldung zum Militärdienst 
angewiesen. So versucht die Regierung seit 2015 durch 
wiederkehrende Werbemaßnahmen junge Menschen 
für den Dienst an der Waffe zu gewinnen. Eine syste-
matische Suche nach Wehrpflichtigen scheint nicht 
stattzufinden.

Nach der Gesamtschau schlussfolgert das Gericht, dass 
das dargestellte System der Heranziehung bzw. An-
werbung zum Wehrdienst von Wehrdienstpflichtigen 
bzw. Freiwilligen vor dem Hintergrund der finanziellen 
Beschränkungen und des fehlenden Meldewesens, 
insbesondere bei den nomadisch lebenden Staats-
angehörigen, es unwahrscheinlich erscheinen lässt, 
dass der tschadische Staat den Antragsteller nach 
wie vor strafrechtlich verfolgt und ihn infolge einer 
Wiedereinreise aufgrund der Tatsache, dass er sich 
im wehrpflichtigen Alter nicht in seinem Heimatland 
aufhielt, wegen Wehrdienstentziehung verurteilen und 
inhaftieren wird. Hinzu kommt, dass aktuellen Medien- 
berichten zufolge die Wehrpflicht derzeit ausgesetzt 
sei.12 Eine gesetzliche Grundlage gebe es hierfür jedoch 

12 Hierzu die Presseberichte des Journal du Tschad: „Suspension de 
tout recrutement dans l‘armee tchadienne“, abrufbar unter: https://
www.journaldutchad.com/tchad-suspension-de-tout-recrutement-
dans-larmee-tchadienne/ zuletzt abgerufen am 09.06.2022) und von 
Tchad 24 „Suspension De Tout Recrutement Dans L‘armee Tchadien-
ne, Tchad: Suspension de tout recrutement dans l‘armee tchadienne 

https://www.journaldutchad.com/tchad-suspension-de-tout-recrutement-dans-larmee-tchadienne/
https://www.journaldutchad.com/tchad-suspension-de-tout-recrutement-dans-larmee-tchadienne/
https://www.journaldutchad.com/tchad-suspension-de-tout-recrutement-dans-larmee-tchadienne/
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